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Information zu Kindererziehungszeiten für Mitglieder d er Versorgungswerke in 
der gesetzlichen Rentenversich erung  

 
Bundessozialgericht – Kindererziehungszeiten auch für Mitglieder berufss tändischer 
Versorgungseinrichtungen in der gesetzlichen Renten versicherung  
 
Nachdem bereits 2005 der 4. Senat des Bundessozialgericht (BSG) sich mit der Frage zu befassen 
hatte, ob die gesetzliche Rentenversicherung auch für Mitglieder der berufsständischen Versorgungs-
werke der Freien Berufe Kindererziehungszeiten anrechnen muss, hatte diese Frage nun erneut der 
13. Senat des BSG zu entscheiden. Der 13. Senat des BSG hat sich in seiner Entscheidung vom 31. 
Januar 2008 (Az.: B 13 R 64/06 R) mit großer Eindeutigkeit der Entscheidung des 4. Senates ange-
schlossen und erklärt, dass der Ausschluss der Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke von 
der Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung, wie er durch 
die Vorschrift des § 56 Abs.4 SGB VI bewirkt wird, verfassungswidrig ist, wenn das Versorgungswerk 
kein systematisch vergleichbare Leistung wie die Rentenversicherung in seinem Leistungsrecht vor-
hält. 
 
Dazu stellt der 13. Senat des BSG fest, es sei nachvollziehbar, dass die Versorgungswerke Kinderer-
ziehungszeiten bisher in ihrem Leistungsrecht nicht eingeführt hätten, weil der Bund an sie, anders als 
an die gesetzliche Rentenversicherung, keine Beiträge für Zeiten der Kindererziehung entrichte. Die 
Versorgungswerke und ihre Arbeitsgemeinschaft, die ABV, dürfen sich in ihrer Forderung an den 
Bund, Beiträge für Kindererziehungszeiten an diese wie zur gesetzlichen Rentenversicherung zu ü-
bernehmen, deshalb gestärkt fühlen, weil auch das BSG ausführt, es halte eine Beitragsübernahme 
des Bundes für kindererziehende Mitglieder an die Versorgungswerke für die sachgerechtere Lösung. 
Da aber der Bund sich zu dieser Lösung bisher nicht habe verstehen können, sei eine verfassungs-
konforme Auslegung der Vorschrift des § 56 Abs. 4 SGB VI geboten, mit der Folge, dass auch von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreite Mitglieder der Versorgungswer-
ke Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung angerechnet erhalten können. Auch nach die-
sem für die kindererziehenden Mitglieder der Versorgungswerke positivem Urteil fordern die Versor-
gungswerke, so Michael Jung, Hauptgeschäftsführer der ABV, weiter, dass der Bund Beiträge für 
Kindererziehende an die Versorgungswerke direkt entrichtet. Nur dies sei, so Jung, eine sachgerechte 
Lösung, weil sie die Benachteiligung von kindererziehenden Mitgliedern der Versorgungswerke ver-
meide. Auch nach der neuen Rechtsprechung sei es nämlich so, dass diejenigen, die nur ein Kind 
erzogen haben und in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht über Vorversicherungszeiten aus 
einer früheren Beschäftigung verfügen, faktisch keine Leistung erhielten, weil sie die in der Renten-
versicherung geltende Wartezeit von 60 Monaten Versicherungszeit nicht erfüllten könnten. Gleich-
wohl sollten aber alle Mitglieder von berufsständischen Versorgungswerken, die gegenwärtig Kinder 
erziehen oder in der Vergangenheit Kinder erzogen haben, jetzt die Vormerkung ihrer Kindererzie-
hungszeiten bei der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen. Die Kindererziehungszeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung betragen für Geburten vor dem 01.01.1992 ein Jahr, für Geburten 
nach dem 01.01.1992 drei Jahre. Der Antrag auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten kann bei 
den örtlichen Auskunfts- und Beratungsstellen der Rentenversicherung oder schriftlich bei der Deut-
schen Rentenversicherung – Bund (Postfach, 10704 Berlin) gestellt werden. Dem Antrag auf Vormer-
kung von Kindererziehungszeiten sollten beglaubigte Kopien der Geburtsurkunden der geborenen und 
erzogenen Kinder beigefügt werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Grau 
-Vorsitzender des Verwaltungsausschuss- 
 

 
 
 


